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Die postmortale Vollmacht

1. Abschnitt: Grundlagen

§ 1 Einführung

Eine Vollmacht, die bereits zu Lebzeiten des Vollmachtgebers besteht, aber mit sei-

nem Tod nicht erlischt, bezeichnet man als "Vollmacht über den Tod hinaus" oder

"transmortale Vollmacht"'. Soll die Vollmacht dagegen erst beim Erbfall zur Entste-

hung gelangen, spricht man von einer "Vollmacht auf den Todesfall" oder einer

"postmortalen Vollmacht im engeren Sinne,,2. Gegenstand der Untersuchung sollen

sowohl die Vollmacht über den Tod hinaus als auch die Vollmacht auf den Todesfall

sein. Der Begriff "postmortale Vollmacht" wird im folgenden als OberbegriW für

heide Vollmachtsarten verwendet. Soweit es auf eine Unterscheidung der beiden

Vollmachtsarten ankommt, werden die Bezeichnungen "Vollmacht über den Tod

hinaus" und "Vollmacht auf den Todesfall" gewählt.

Mit der Erteilung einer postmortalen Vollmacht können verschiedene Zwecke ver-

folgt werden:

Die postmortale Vollmacht wird häufig dazu verwendet, die Kontinuität der Ab-

wicklung der Geschäfte des Erblassers sicherzustellen. Diese sollen nicht durch sei-

nen plötzlichen Tod unterbrochen werden. Die postmortale Vollmacht stellt in die-

sem Fall eine Übergangslösung zur Ermögiichung und Erleichterung von Verfügun-

gen über Nachlaßgegenstände fiIr die Zeit nach dem Erbfall dar, die bis zur Beschaf-

f,
I Staudinger/Schilken § 168 Rz. 26; MUchKomm/Schrarnm § 168 Rz. 17 f.; Nieder, Testaments-

gestaltung, Rz. 696; Ennan/M. Schmidt Vor § 2197 Rz. 7; Muscheler, Haftungsordnung, S. 375.
2 Bengel/Reimann, I. Kap., Rz. 35; MUnchKornrn/Brandner Vor § 2197 Rz. 11; Nieder, Testa-

mentsgestaltung, Rz. 696; Erman/M. Schmidt Vor § 2197 Rz. 7.
'Teilweise wird unter "postmortaler Vollmacht" nur die Vollmacht auf den Todesfall verstanden
(so z. B. Harder, GrundzUge, Rz. 548); wie hier als Oberbegrifffllr die "Vollmacht Uber den Tod
hinaus" und die "Vollmacbt aufden Todesfall" wird die Bezeichnung "postmortale Vollmacht"
z. B. von Heinz, S. 2 Fn. 2; Röhm OB 1969, 1973, Michalski WuM 1997,658 und BengeV
Reimann, I. Kap" Rz. 35 verwendet.

.
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fung des Erbnachweises vergeht4. Besonders der Bankverkehrs macht von der post-

mortalen Vollmacht Gebrauch, um Verrugungen über das Konto oder ein Wertpa-

pierdepot des Verstorbenen zu ennöglichen. Denn Banken können nach Nr. 5 AGB-

Banken 1993 nach dem Tod ihres Kunden zur Legitimation einen Erbschein oder ein

i. Testamentsvollstreckerzeugnis verlangen, deren Erteilung oft erhebliche Zeit in An-

spruch nimmt. Auch die Vorlegung einer Ausfertigung oder beglaubigten Abschrift

der letztwilligen Verfügung nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift, die die Bank

als Legitimation anerkennen da~, ist oft erst nach längerer Zeit möglich. Wenn in

diesem Zeitraum keine handlungsflihige Person vorhanden ist, kann dies zu schwer-

wiegenden Gefahren rur die Substanz des Nachlasses ruhren. Zu nennen ist bei-

"I! spielsweise der Fall, daß zum Nachlaß ein vom Erblasser bis zu seinem Tod selbst
,.

1..1 verwaltetes Wertpapierdepot gehört'. Hier sind Entscheidungen über Kauf oder Ver-

1! kauf von Wertpapieren, die Ausübung von Optionen etc. oftmals nicht aufschiebbar.

..11 Der gleiche sofortige Handlungsbedarf besteht beim Tod eines Geschäftsinhabers,

der das Geschäft nicht in der Rechtsfonn einer juristischen Person geruhrt hat8. Bei

Bestehen einer Erbengemeinschaft ist wegen des Problems der einheitlichen WiI-

lensbildung die postmortale Vollmacht auch dann hilfreich, wenn an der legitimati-

on der Erben keine Zweifel bestehen9.

Die postmortale Vollmacht kann auch der Ergänzung einer angeordneten Testa-

mentsvollstreckung dienen1°. Auch hier muß die Zeit, die bis zur Annahme des Te-

stamentsvollstreckeramtes und der Erteilung des Testamentsvollstreckerzeugnisses

vergeht, überbrückt werden. Darüber hinaus wird die postmortale Vollmacht dazu

verwendet, die Befugnisse des Testamentsvollstreckers zu erweitern. Schließlich

wird die postmortale Vollmacht als Ersatzlösung rur den Fall genannt, daß der Erb-

lasser auf grund der Bindungswirkung durch einen Erbvertrag oder ein gemeinschaft-

'MUnchKomm/BrandnerVor § 2197 Rz. 9.
'Die Banken halten hierzu vorformulierte Vollmachtsformulare bereit; z.B. Dresdner Bank: zwei
Formulararten: reguläre "Konto-lDepotvollmachC. (Vollmacht Ober den Tod hinaus) und spezielle
"Konto-lDepotvollmacht ftjr den Todesfall'. (Vollmacht auf den Todesfall).

6 Siegmaoo INF 1997. 178.
7 Merke! WM 1987. 1001. 1002.

.Merke! WM 1987. 1001. 1002.
9 Merkel WM 1987. 1001.
10 MUnchKomm/Brandner Vor § 2197 Rz 10.

, l
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.liches Testament daran gehindert ist, Testamentsvollstreckung anzuordneni'.

Bei Vorhandensein von Auslandsvermögen ist die postmortale Vollmacht von Be-

I deutung, da es einfacher ist, Auslandsvermögen kraft einer postmortalen Vollmacht

, zu transferieren als aufgrund einer Nachlaßverhandlungl2. Davon abgesehen ist im

~ Ausland eine Vollmacht meist auch deshalb erforderlich, weil ausländische Rechts-

I ordnungen in aller Regel das Institut der Testamentsvollstreckung nicht in dem Um-

I fang kennen, wie es in Deutschland gesetzlich vorgegeben istl3.

Postmortale Vollmachten werden auch erteilt, um es dem Anspruchsinhaber zu er-

möglichen, vom Erblasser begründete Verbindlichkeiten selbständig zu erfüllen. In-

soweit sind vor allem die dem Grundstückskäufer erteilte Autlassungsvollmacht und

die dem Vermächtnisnehmer erteilte Vollmacht zu nennen.

Schließlich kann die postmortale Vollmacht dazu dienen, unentgeltliche Zuwendun-

gen zu machen. Verwendet der Erblasser hierzu die Vollmacht auf den Todesfall,

will er häufig vermeiden, ein Testament zu errichten. Dies kann die unterschiedlich-

sten Gründe haben. So ist es denkbar, daß der Erblasser aus Aberglauben eine Te-

stamentserrichtung vermeiden oder aber der mit einem Testament verbundenen Pu-

blizitätswirkung aus dem Weg gehen will 14.

Die postmortalen Vollmachten lassen sich zusammenfassend entsprechend den mit

ihnen verfolgten Zwecken in die Kategorien postmortale "Verwaltungsvollmachten",

"Erftlllungsvollmachten" und "Zuwendungsvollmachten" einteilenl5:

-Die postmortale "Verwaltungsvollmacht" kommt als "Übergangsvollmacht" und

als "Dauerverwaltungsvollmacht" vor: Als postmortale "Übergangsvollmacht"

soll sie dem Erben oder einem Dritten bis zur Erteilung eines Erbscheins oder dem

Testamentsvollstrecker bis zur Erteilung eines Testamentsvollstreckerzeugnisses

11 StaudingerlReimann Vor §§ 2197 ff. Rz 69; Haegele Rpfleger 1968,345,346; HaegelelWinkler

Rz. 6; Merkel WM 1987, 1001, 1002.
12 Reimann ZEV 1997,129,131.
13 Reimann aaO.
14 ROhmDB 1969,1973.

.
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einen sofortigen Zugriff auf die Nachlaßgegenstände (insbesondere Konten des

Erblassers) zur sofortigen Abwicklung des Erbfalls bzw. der Fortfilhrong der Ge-

schäfte unmittelbar nach dem Erbfall ermöglichen. Als postmortale "Dauerver-

waltungsvollmacht" soll sie eine Dauertestamentsvollstreckung ersetzen oder er-

gänzen.

-Die postmortale "Erfilllungsvollmacht" dient dem Anspruchsinhaber zur Erfill-

lung einer vom Erblasser begründeten Verbindlichkeit.

-Die postmortale "Zuwendungsvollmacht" ist Mittel filr eine unentgeltliche post-

1 mortale Zuwendung.

Gegenstand dieser Arbeit soll die Erörterung der rechtlichen Probleme der postmor-

talen Vollmacht sein, mit dem Ziel, festzustellen, inwieweit die postmortale Voll-

macht zur Erreichung der mit ihr verfolgten Zwecke geeignet ist. Die postmortale

Vollmacht ist zwar schon Gegenstand zahlreicher Untersuchungenl6 gewesen,jedoch

sind die rechtlichen Grenzen der postmortalen Vollmacht nach wie vor umstritten.

Dies hat die kontroverse Resonanz, die zwei jüngere BGH-Urteilel7 in der Literaturl8

gefunden haben, deutlich vor Augen gefilhrt. Eine erneute Behandlung des Problems

erscheint daher notwendig.

Die postmortale Vollmacht bereitet in rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten, weil sie

in einem Bereich liegt, in dem sich allgemeines bürgerliches Recht und Schuldrecht

mit dem Erbrecht in folgenreicher Weise verzahnenl9. Ein Schwerpunkt der Arbeit

wird deshalb die Frage sein. inwieweit dt'r }XJs/m(Jf/ßJrn YpJJJJJ.1t'};j tI/l/t'/J tlk Jltr--

schriften über die Testamentsvollstreckung (§ 6) und die Schenkung von Todes we-

,,- -..
Muscheler, Haftungsordnung, S. 374/375.'6 Vgl. nur Kleinschmidt, Die ober den Tod hinaus erteilte Vollmacht (1928); Lamberg, Auftrag

und Vollmacht auf den Todesfall (1929); Eule, Die liber den Tod des Machtgebers hinaus erteilte
Vollmacht unter besonderer Berücksichtigung der Generalvol1macht (1933); Poischen, Auftrag und
Vollmacht auf den Todesfall (1938); Neumann, Die Vollmacht Ober den Tod hinaus (1950); Heinz,
Die Vollmacht auf den Todesfall (1964).

17 BGH NJW 1995,250 f. und BGH NJW 1995,953 f.
'8 ~\\u\\-L "1~ \')'}OS, "6.OS ~:, \"W 1."-~ \~OS, ,\6. ~:, ~~nk ~u~ \ ~"1. -\ 9~.. ~~

rnf 1991, \1~ tt.; M\c"alsk\ WuM \991, ()~~ ff.; Ktam\IC ZEV \995, 1~91\9(); \.ante Wuß \'1 A..
§ 164 BGB 2.95; Schebesta EWiR § 164 BGB 2/95, 21- 22.

'9 Jagenburg ZKredW 1965, 897.

t
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gen bzw. das Vennächtnis (§ 7) Grenzen gesetzt sind. Ebenfalls von großer Bedeu-

tung ist die Frage, welche Verhaltenspflichten der postmortal Bevollmächtigte ge-

genüber den Erben zu beachten hat (§ 9) und wann die Grundsätze über den Miß-

brauch der Vertretungsmacht eingreifen (§ 10).

Darüber hinaus sind zahlreiche, filr die Verwendungsmöglichkeiten einer postmorta-
len Vollmacht wichtige und nach wie vor wnstrittene Einzelprobleme zu lösen, wie '

z. B. die Fragen, wann eine bereits zu Lebzeiten des Vollmachtgebers bestehende

Vollmacht über den Tod hinaus fortbesteht (§ 4), ob die Vornahme von Rechtsge-

schäften mittels postmortaler Vollmacht zu einer unbeschränkbaren Haftung des Er-

ben mit dem Eigenvennögen filhren kann (§ 8 12), ob die postmortale Vollmacht

erlischt, wenn der postmortal Bevollmächtigte Alleinerbe wird (§ 11 Il), wie das

Verhältnis von Testamentsvollstrecker und postmortal Bevollmächtigtem zu beur-

teilen ist (§ 12 I) und die Frage nach dem Schutz der Nachlaßinteressenten vor den

Handlungen des postmortal Bevollmächtigten (§ 15).

i
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